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Regeste

Art. 135 Abs. 2 StPO Akontozahlungen für amtliche Verteidiger. Bei Vorliegen der
Voraussetzungen, die eine Vorfinanzierung der Aufwendungen für die amtliche
Verteidigung für den Anwalt als Zumutung erscheinen lassen, spricht nichts gegen die
Gewährung von Akontozahlungen. Richtlinien zu deren Bemessung.
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